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  Version: 1/2002 

In Abänderung von Abschnitt VII. (Eigentumsvorbehalt) der „Allgemeinen 

Bedingungen für die Lieferung von Anlagen“ wird folgender einfacher und 

erweiterter Eigentumsvorbehalt vereinbart: 

 

 

1. Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung 

sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung 

zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die 

dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um 

mehr als 20 v.H. übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des 

Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 

 

 

2. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand in Absprache mit 

dem Besteller auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, 

Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der 

Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 

 

 

3. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller 

eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die 

Weiterveräußerung nur im gewöhnlichen Geschäftsgang und unter 

der Bedingung gestattet, dass der Besteller von seinem Kunden 

Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum erst 

auf den Kunden übergeht, wenn dieser seine 

Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat. 

 

 

4.  

a) Veräußert der Besteller die Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits 

jetzt dem Lieferer seine künftigen Forderungen aus der 

Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten 

sicherungshalber ab, und zwar unabhängig davon, ob die 

Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Umbildung oder 

Verbindung mit anderen Gegenständen verkauft worden ist. Es 

bedarf keiner besonderen späteren Erklärungen mehr. 

 

b) Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen 

weiterveräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis 

vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor 

der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, 

der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Preis der 

Vorbehaltsware entspricht. 

 

c) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller 

dem Lieferer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den 

Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen 

Unterlagen auszuhändigen. 

 

d) Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen 

Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, 

Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 

Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte 

vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, ist 

der Lieferer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Bestellers zu 

widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger Androhung 

der Offenlegung der Sicherungsabtretung bzw. der Verwertung der 

Forderungen unter Einhaltung einer angemessenen Frist die 

Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretenen Forderungen 

verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den 

Besteller gegenüber dem Kunden verlangen. 

5. Die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung des 

Liefergegenstandes durch den Besteller erfolgt stets für den Lieferer. 

Wird der Liefergegenstand mit anderen, dem Lieferer nicht 

gehörenden Sachen verarbeitet, umgebildet oder verbunden, so 

erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen 

verarbeiteten Sachen zur Zeit der Verarbeitung. Die verarbeitete, 

umgebildete oder verbundene Sache gilt als Vorbehaltsware. 

 

 

6. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen 

durch dritte Hand hat er den Lieferer unverzüglich davon zu 

benachrichtigen. Der Besteller hat ggf. gegenüber Dritten 

Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen. 

 

 

7. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 

Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme nach Mahnung 

berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die 

Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des 

Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als Rücktritt vom 

Vertrag. 

 

 

8. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den 

Lieferer, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe 

des Liefergegenstandes zu verlangen. 

 


